
 

 

Auftragsbedingungen 
1 Vertragsabschluß: 
Den Lieferbeziehungen zwischen der Firma International Wine Broker 
Handelsgesellschaft mbh und dem Verkäufer liegen ausschließlich unsere nachstehenden 
Auftragsbedingungen zugrunde, besondere Verkaufs- und Lieferbedingungen 
werden von uns nicht anerkannt. Es gelten mit Ausnahme der nachstehenden Reglungen 
ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen. 
2  Lieferung: 
Die vereinbarten Abhol- / Liefer- termine sind Fixtermine. Bei ihrer Überschreitung gerät der 
Verkäufer ohne gesonderte Mahnung in Verzug. 
In diesem Fall sind wir berechtigt ohne weitere 
Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
in Höhe von 10% des Kaufpreises zu verlangen, es sei denn, der Verkäufer weist einen 
geringeren Schaden oder wir weisen einen höheren Schaden nach. 
Die Anlieferung muss grundsätzlich auf Europaletten erfolgen. 
3  Gewährleistung: 
Der Verkäufer garantiert dass die Ware die vertraglich festgesetzten Eigenschaften besitzt.   
Er garantiert ferner, dass die Ware in ihrer Zusammensetzung, Qualität, Verpackung, 
Deklaration und Warenspezifikation den jeweils geltenden in – und ausländischen 
Bestimmungen, den einschlägigen Verordnungen und Richtlinien insbesondere 
den lebensmittelrechtlichen Vorschriften und der Kennzeichnungsverordnung entspricht. 
Der Verkäufer garantiert ferner, dass die Ware frei von Rechten Dritter ist, insbesondere dass 
an der Ware weder Eigentum Dritter noch in –oder ausländische gewerbliche Schutzrechte  
bestehen die durch die Ausführung des Vertrages oder die Weiterveräußerung der Ware  
verletzt werden können. Für den Fall, dass Dritte an der Ware uns gegenüber derartige 
Rechte geltend machen, ist der Verkäufer zur unverzüglichen Klärung der Berechtigung 
der geltend gemachten Ansprüche verpflichtet. Wir sind berechtigt, bis zur Klärung der 
Berechtigung der Ansprüche die Annahme der Ware zu verweigern, bereits abgenommene 
Ware dem Verkäufer auf dessen Kosten wieder zur Verfügung zu stellen und die Zahlung 
des Kaufpreises zurückzuhalten. Entspricht die Ware nicht den Anforderungen gemäß Ziffer 3 
sind wir berechtigt, die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. Für die Höhe des Schadenersatz gilt Ziffer 2 entsprechend. 
Das gleiche Recht steht uns zu, wenn statt der vereinbarten Mengen nur Teilmengen 
geliefert werden. Auch in diesem Fall darf die Erfüllung des gesamten Vertrages abgelehnt 
und Schadenersatz wegen Nichterfüllung in der Ziffer 2 genannten Höhe verlangt werden. 
4 Abtretungsverbot 
Die Abtretung der Forderung des Verkäufers gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen. 
5 Gerichtsstand  
Gerichtsstand ist, soweit der Lieferant Vollkaufmann ist, ausschließlich  D-50321 Brühl.   
 
 
 
                                                                                                                                                                              


